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  Allgemeine Geschäftsbedingungen ür die 
mietweise Überlassung von Räumen

1. Geltungsbereich 
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ür alle mit der TAM 

Akademie GmbH (nachfolgend “TAM” benannt) geschlossenen Vetäge 
mit Auftaggebern über die mietweise Überlassung von Räumen der 
TAM und damit direkt verbundenen Leistungen. Für die Teilnahme an 
TAM Ausbildungen, Progamme und Seminaren und ür andere TAM 
Dienstleistungen gelten diese AGB nicht. Siehe hieür www.tainer-
akademie.de/agb. 

1.2. Diese vorliegenden AGB gelten ausschließlich auch dann, wenn der 
Auftaggeber bei Vetagsschluss auf seine eigenen Geschäftsbedin-
gungen veweist, es sei denn, diesen wurde ausdrücklich zugestimmt. 

2. Vetagsgestaltung 
2.1. Der Abschluss von Vetägen zwischen dem Auftaggeber und der TAM 

über die zu erbringenden Leistungen sowie Änderungen und/oder 
Ergänzungen hiezu bedüfen der Schriftform. 

2.2. Abweichende Individualvereinbarungen haben Vorang, sie müssen 
jedoch ausdrücklich vereinbat und von der TAM bestätigt werden. 

3. Erbringung und Umfang der Leistung 
3.1. Der Umfang der Leistungen der TAM ergibt sich aus dem jeweiligen  

schriftlichen Vetag. 
3.2. Sollten Leistungen, die mit der mietweisen Überlassung von Räumen der 

TAM direkt verbunden sind, Vetagsgegenstand sein, werden  diese von 
MitarbeiterInnen der TAM und/oder Drittanbietern/ externen Leis-
tungserbringern erbacht. 

3.3. Die TAM behält sich vor, dem Auftaggeber aus wichtigem Grund einen 
anderen als den ursprünglich ausgewiesenen Seminaraum als Ersatz 
zuzuweisen, soweit die Änderung dem Auftaggeber zumutbar ist und 
dadurch wesentliche Züge der Vermietung nicht geändet werden. 

4. Änderungen der Vermietungszeit 
4.1. Verschieben sich die vereinbaten Anfangs- oder Schlusszeiten der Ver-

mietung ohne Verschulden der TAM und stimmt die TAM dieser Abwe-
ichung zu, so kann die zusätzliche Leistungsbereitschaft angemessen in 
Rechnung gestellt werden. 

4.2. Der Auftaggeber tägt im in Absatz 4.1 beschriebenen Fall sämtliche 
hieür anfallenden Kosten, der TAM steht insoweit ür jede angebroch-
ene weitere Stunde ein otsübliches Nutzungsentgelt zu. 

4.3. Weitergehende Schadenersatzansprüche der TAM bleiben dadurch 
unberüht. 

5. Rücktritt 
5.1. Steht dem Teilnehmer ein Widerrufsrecht gemäß Absatz 6 dieser Allge-

meinen Geschäftsbedingungen zu, greifen die nachfolgenden Regelun-
gen erst nach dem Ablauf der Widerrufsfrist. 

5.2. Der Auftaggeber kann vom Vetag zurücktreten. Dies ist jedoch nur 
schriftlich möglich. Dabei gelten die Bedingungen unter 5.2.1. 

5.2.1.Bei Kündigung des Vetages bis 21 Tage vor dem ersten vereinbaten 
Miet-Termin wird eine Bearbeitungspauschale von 100,00 € zzgl. der 
gesetzlichen USt. erhoben. Bei einer Kündigung 20–14 Tage vor dem 
ersten vereinbatem Miet-Termin werden 50% des gesamten vetaglich 
vereinbaten Entgeltes erhoben. Bei einer Kündigung 14 oder weniger 
Tage vor dem ersten vereinbatem Miet-Termin muss der gesamte Be-
tag des Auftags geleistet werden. 

5.3. Die TAM kann kann vom Vetag zurücktreten, wenn ein anerken-
nenswetes Interesse der TAM besteht. Dies ist insbesondere der Fall, wenn 

• der Auftaggeber gegen wesentliche Bestimmungen des Vetages 
verstößt, wie insbesondere jedoch nicht abschließend gegen die 
Bestimmungen nach Absatz 8.3. 

• höhere Gewalt oder andere von der TAM nicht zu vetretende Um-
stände die Eüllung des Vetags unmöglich machen 

• Vermietungen unter irreührender oder falscher Annahme 
wesentlicher Tatsachen, z.B. des Auftaggebers oder Zwecks, 
gebucht werden 

• die TAM begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veanstal-
tung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die öfentliche Sicherheit 
und Ordnung oder das Ansehen der TAM in der Öfentlichkeit 
geährden kann, ohne dass dies der Sphäre der TAM zuzurechnen ist. 

5.4. Weitergehende Ansprüche seitens des Auftaggebers sind aus-
geschlossen. 

6. Widerrufsbelehrung ür Verbaucher 
Wenn Sie Verbaucher sind und ihr Vetag mittels eines Fernkommunka-
tionsmittels (z. B. per Brief, Fax oder E-Mail) zustande gekommen ist, 
steht Ihnen ein Widerrufsrecht zu. In diesem Fall beachten Sie bitte die 
folgende Widerrufsbelehrung: 

6.1. Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vetagserklärung innerhalb von 14 
Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, 
jedoch nicht bevor Ihnen auch eine Vetagsurkunde, Ihr schriftlicher 
Antag oder eine Abschrift der Vetagsurkunde oder des Antags zur 
Veügung gestellt worden ist und auch nicht vor Eüllung unserer In-
formationsplichten gemäß Atikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 
1 und 2 EGBGB sowie unserer Plichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 
BGB in Verbindung mit Atikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Wider-
ruf ist zu richten an: 
 
TAM Akademie GmbH 
Hagelberger Str. 53/54 
10965 Berlin 
Tel.: 030 20966749 
E-Mail: info@tainer-akademie.de 

6.2. Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beider-
seits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen (z. B. Zinsen) heauszugeben. Können Sie uns die empfan-
gene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebauchsvoteile) nicht oder 
teilweise nicht oder nur in verschlechtetem Zustand zurückgewähren 
beziehungsweise heausgeben, müssen Sie uns insoweit Wetersatz 
leisten. Dies kann dazu ühren, dass Sie die vetaglichen 
Zahlungsverplichtungen ür den Zeitaum bis zum Widerruf gleichwohl 
eüllen müssen. Verplichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen 
innerhalb von 30 Tagen eüllt werden. Die Frist beginnt ür Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung, ür uns mit deren Empfang. 

6.3. Besondere Hinweise: Ihr Widerrufsrecht erlischt vozeitig, wenn der 
Vetag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig 
eüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 

7. Hausrecht, Verkehrssicherungsplicht 
7.1. Mitarbeitenden der TAM muss jedezeit Zuritt zu allen Räumen gewäht 

werden. Die von der TAM beauftagten Mitarbeitenden üben gegenüber 
dem Auftaggeber und gegenüber dessen Besuchern das Hausrecht aus. 

7.2. Der Auftaggeber übernimmt ür die gesamte Nutzungsdauer der über-
lassenen Räume die Verkehrssicherungsplicht. Er hat während der 
Nutzungsdauer ür einen verkehrssicheren Zustand der überlassenen 
Räume zu sorgen. 

8. Nutzungsbedingungen 
8.1. Rauchen ist grundsätzlich in allen Räumen der TAM untersagt. 
8.2. Einbauten, Umbauten oder Veänderungen der vorhandenen Einrich-

tung durch den Auftaggeber sind nicht gestattet. 
8.3. Die Gebauchsüberlassung von vetagsgegenständlichen Räumen an 

Dritte, die Unter- oder Weitevermietung der überlassenen Räume und/ 
oder Flächen bedaf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der TAM. 

8.4. Der Auftaggeber ist verplichtet, die TAM unaufgefordet spätestens 
bei Vetagsabschluss darüber aufzuklären, ob die Veanstaltung auf-
grund ihres politischen, religiösen oder sonstigen Chaakters geeignet 
ist, den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen 
der TAM in der Öfentlichkeit zu geährden. 

8.5. Tägt der Auftaggeber bei Übernahme des Raums keine Beanstandun-
gen vor, gilt der Raum als einwandfrei übernommen. Nachtägliche 
Beanstandungen können nicht mehr geltend gemacht werden. 

8.6. Die TAM behält sich vor, vor Beginn und nach Abschluss der Mietdauer 
eine gemeinsame Begehung vom Auftaggeber zu verlangen. 

8.7. Der Auftaggeber ist verplichtet, die Mietäume nach Ablauf der vere-
inbaten Nutzungsdauer zu äumen sowie alle Einrichtungen in ihrem 
ursprünglichen Zustand zu übergeben. Die TAM ist berechtigt, Räu-
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mungs- und Wiederherstellungsarbeiten auf Kosten des Auftaggebers 
selbst durchühren zu lassen. 

8.8. Weitergehende Schadenersatzansprüche der TAM bleiben unberüht. 

9. Einhaltung von Vorschriften, Technische Einrichtungen und Anschlüsse 
9.1. Sämtliche Feuermelder, Hydanten, Rauchklappen, elektrische 

Veteilungs- und Schaltkabel, Fernsprechveteiler, Zu- und Abluftöfnun-
gen sowie Fluchtwege müssen unbedingt frei und unverstellt bleiben. 

9.2. Die Vewendung von eigenen elektrischen Anlagen des Auftaggebers 
unter Nutzung des Stromnetzes der TAM bedaf der schriftlichen Zus-
timmung. Durch die Vewendung dieser Anlagen auftretende Störungen 
oder Beschädigungen an den Einrichtungen der TAM gehen zu Lasten 
des Auftaggebers, soweit die TAM diese nicht zu vetreten hat. 

9.3. Störungen oder Beschädigungen an von der TAM zur Veügung gestell-
ten Anlagen, technischen oder sonstigen Einrichtungen werden auf 
Kosten des Auftaggebers unvezüglich beseitigt. 

9.4. Für die Veanstaltung notwendige behördliche Erlaubnisse, Aulagen und 
Genehmigungen hat sich der Auftaggeber rechtzeitig auf eigene 
Kosten zu verschafen. Ihm obliegt die Einhaltung öfentlich-rechtlicher 
Aulagen und sonstiger Vorschriften, insbesondere die Einhaltung von 
feuerpolizeilichen Vorschriften, der Bestimmungen des Lärmschutzes, 
des Jugendschutzes sowie die Zahlung von GEMA Gebühren. 

10. Verlust, Beschädigung und Verbleib mitgebachter Sachen 
10.1. Mitgeühte Ausstellungs- oder sonstige Gegenstände des Auftagge-

bers, seiner Beauftagten, Besucher und Veanstaltungsteilnehmer 
beinden sich auf Gefahr des Auftaggebers in den Veanstaltungsäu-
men. 

10.2. Die TAM übernimmt ür Verlust, Untergang oder Beschädigung keine 
Haftung, auch nicht ür Vermögensschäden, außer bei grober Fahrläs-
sigkeit oder Vorsatz. Zudem sind alle Fälle, in denen die Vewahrung 
aufgrund der Umstände des Einzelfalls eine vetagstypische Plicht 
darstellt, von dieser Haftungsfreizeichnung ausgeschlossen. Abgesehen 
von den zuvor genannten Fällen bedaf der Abschluss eines  
Vewahrungsvetages einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

10.3. Mitgebachtes Material hat den bandschutztechnischen Anforderun-
gen zu entsprechen. Die TAM ist berechtigt, hieür einen behördlichen 
Nachweis zu verlangen. Wegen möglicher Beschädigungen sind die 
Aufstellung und Anbringung von Material beispielsweise zur Dekoation 
vorher mit der TAM abzustimmen. 

11. Sorgfaltsplichten, Haftung, Verjährung 
11.1. Die TAM haftet uneingeschänkt ür Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, soweit sie einen Mangel am 
Vetagsgegenstand arglistig verschweigt oder eine Gaantie ür die 
Beschafenheit des Kaufgegenstandes übernommen hat, in allen Fällen 
des Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit, bei Schäden nach dem Produkt-
haftungsgesetz oder soweit ansonsten zwingend gesetzlich 
vorgeschrieben. 

11.2. Sofern wesentliche Plichten aus dem Vetag betrofen sind, deren 
Verletzung die Erreichung des Vetagszweckes geährdet, ist die Haf-
tung der TAM bei leichter Fahrlässigkeit auf den vetagstypischen, 
vorhersehbaren Schaden beschänkt. 

11.3. Im Schadensfall haftet die TAM Akademie GmbH nur ür grobes Ver-
schulden. Sie haftet nicht ür Folgeschäden des Auftaggebers. Bei der 
Verletzung unwesentlicher Vetagsplichten ist die Haftung bei leicht 
fahrlässigen Plichtverletzungen ausgeschlossen. 

11.4. Der Auftaggeber haftet gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ür 
Sach- und Personenschäden einschließlich etwaiger Folge- sowie Ver-
mögensschäden, die während der Gebauchsüberlassung durch ihn, 
seine Beauftagten, Besucher und Veanstaltungsteilnehmer verursacht 
werden. Er hat die TAM ferner von allen diesbezüglichen Schadener-
satzansprüchen, die von Dritten gegenüber der TAM geltend gemacht 
werden können, freizustellen. Der Auftaggeber hat sich entsprechend 
gegen Haftplicht zu versichern und den Versicherungsschein auf Ver-
langen vozulegen. Der Auftaggeber haftet der TAM auch ür den durch 
Schäden am Mietgegenstand oder deren notwendige Beseitigung 
entstehenden Mietausfall. 

11.5. Alle vetaglichen Ansprüche des Auftaggebers verjähren grundsätzlich 
in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Schadenser-

satzansprüche verjähren in drei Jahren. Vermeintliche entstandene 
Schäden sind unvezüglich schriftlich anzuzeigen. 

11.6. Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem dezeitigen 
Stand der Technik nicht fehlefrei und/oder jedezeit veügbar 
gewährleistet werden. Die TAM haftet insoweit weder ür die ständige 
bzw. ununterbrochene Veügbarkeit noch die fehlerhafte Funktion der 
Webseite. 

12. Rechtswahl, Eüllungsot, Gerichtsstand 
12.1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Ver-

bauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der durch zwin-
gende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufen-
thaltes des Verbauchers gewähte Schutz nicht entzogen wird (Gün-
stigkeitsprinzip). 

12.2. Eüllungsot ür alle Leistungen aus den mit der TAM bestehenden 
Geschäftsbeziehungen sowie Gerichtsstand ist Sitz der TAM, soweit der 
Auftaggeber nicht Verbaucher, sondern Kaufmann, juristische Person 
des öfentlichen Rechts oder öfentlich-rechtliches Sondevermögen ist.  

12.3. Ausschließlicher Gerichtsstand ür alle Ansprüche aus dem Vetag zwis-
chen Auftaggeber und der TAM Akademie GmbH und/oder aus diesen 
Geschäftsbedingungen ist, soweit gesetzlich zulässig, Berlin (10247, 
Deutschland). Dies gilt ebenfalls, falls a) der Auftaggeber keinen allge-
meinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder b) der Auftaggeber nach 
Vetagsabschluss seinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsot aus 
dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung verlegt oder sein Sitz 
oder gewöhnlicher Aufenthaltsot im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist. 

13. Schlussbestimmungen 
13.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen ür die TAM unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirk-
samkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berüht. Die Pateien werden 
die Bedingungen alsdann mit einer wirksamen Ersatzregelung durch-
ühren, die dem mit der weggefallenen Bestimmung vefolgten Zweck 
am nächsten kommt. 
 
Stand: 13. Mäz 2020
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